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Redaktion 
 

Gemeindeverwaltung Wintersingen 
Danièle Quenzer 
Hauptstrasse 64 
4451 Wintersingen 
 
Tel. 061 976 96 50  
E-Mail d.quenzer@wintersingen.ch / gemeinde@wintersingen.ch  
 
Öffnungszeiten Gemeindekanzlei: 
Montag   18.00 – 19.30 Uhr 
Mittwoch 09.00 – 11.00 Uhr 
 
Sprechstunde mit dem Gemeindepräsidenten: nach Vereinbarung 
 
Redaktionsschluss Ausgabe:  November /   Dezember          13. Dezember 2023 
 Januar      /    Februar                    31. Januar 2024 
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Bevölkerungsstatistik 
 

Wegzüge 

Name, Vorname Wegzug per 

Schaffner Melanie 30. September 2023 

Alles Gute am neuen Wohnort. 
 
 

Stand der Bevölkerung in Wintersingen bei Redaktionsschluss: 609 

 

Die Publikation erfolgt auf Wunsch der Personen 

 
 
 
Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr  
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt vom Montag, 25. Dezember 2023 bis  
Sonntag, 7. Januar 2024 geschlossen.  

Ab Montag, 8. Januar 2024 sind wir wieder mit den gewohnten Öffnungszeiten für Sie 
da. Bei Notfällen oder Todesfällen beachten Sie bitte die Informationen auf dem Anruf-
beantworter.  

Die ganze Gemeindeverwaltung wünscht Ihnen schon jetzt eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit.  
 
 
Versand der neuen Jodtabletten 
 
Zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2023 verteilt der Bund im Umkreis von 50 
km um die Schweizer Kernkraftwerke Jodtabletten (Kaliumiodid 65 SERB Tabletten) an 
die Bevölkerung. Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Verteilgebiet erhalten per Post 
eine Packung Jodtabletten – vorsorglich und gratis.  
 

 

Gemeindeverwaltung 
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Meldepflicht an die Einwohnerkontrolle 
 
Einwohner: 

Zuzüge, Umzüge und Wegzüge sind innert 14 Tagen seit dem begründeten Ereignis 
persönlich am Schalter der Einwohnerkontrolle zu melden. (§5 Anmeldung- und Regis-
tergesetz.) 

Unterlässt eine Person die fristgerechte An-, Um- oder Abmeldung, nimmt die Gemein-
deverwaltung diese von Amtes wegen durch Verfügung vor. Die Gemeindeverwaltung 
auferlegt der Person die Kosten des Verwaltungsaufwandes. (§6 Anmeldungs- und Re-
gistergesetz.) 

Vermieter: 

Personen, die in eigenem oder fremden Namen meldepflichtigen Personen Räumlich-
keiten vermieten oder die meldepflichtigen Personen bei sich aufnehmen, teilen dies der 
Gemeindeverwaltung innert 14 Tagen seit dem Mietantritt, bzw. seit der Aufnahme mit. 
Ebenso teilen sie die Beendigung der Miete oder der Aufnahme innert 14 Tagen mit. (§7 
Anmeldungs- und Registergesetz.) 

 
 
Entsorgungstag; Samstag, 4. November 2023 
 
Zur Erinnerung: Der Entsorgungstag am Samstag, 4. November 2023 findet bei der 
Entsorgungsstelle Bluematt statt. 

Gerne dürfen Sie dann dort Ihre Elektrogeräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bausperr-
gut und unbrennbare Abfälle zwischen 10.00 – 11.30 Uhr entsorgen. 

Bitte beachten Sie, dass nur noch kleinere Mengen an Sperrgut angenommen 
werden.  
 
 
Entsorgungen 
 
Kehricht- und Grüngutabfuhr und Sperrgut 

Jeden Montagmorgen bis 07.00 Uhr 
 

Kehrichtsäcke, welche schon am Vortag oder noch früher an den Strassenrand gestellt werden, sind ein 
gefundenes Fressen für Tiere. 
Für am Vortag bereitgestellten Kehricht, benutzen Sie bitte einen schwarzen oder braunen Container 
(diese müssen nicht gechippt sein, jedoch die Säcke mit einer Abfallmarke versehen), ansonsten bitten 
wir Sie, den Kehricht erst am Morgen des Abholtages bereitzustellen. 
 

 
Papier- und Kartonsammlung 2023 

Mittwoch, 13. Dezember 2023 

Kunststoffsammlung 

Sammlung alle 14 Tage gemäss Abfallkalender GAF 

Elektro-Geräte, Leuchtmittel, Altöl, Altmetall, Bausperrgut, unbrennbare Abfälle 

Samstag, 4. November 2023, 10.00 – 11.30 Uhr in der Bluematt 
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Resultate der Volksabstimmung vom 22. Oktober 2023 
 
Nationalrats- und Ständeratswahlen 
 
Die Ergebnisse der Nationalrats- und Ständeratswahlen vom 22. Oktober 2023 finden 
Sie unter: 
 

    
Nationalratswahlen   Ständeratswahlen 

 

 
Kommunale Wahl 

 Ersatzwahl eines Mitgliedes in das Wahlbüro Wintersingen 
Für den Rest der Amtsperiode bis zum 30.06.2024. 

 

Gewählt wurde: 
 
Karin Sollberger  209 Stimmen 
 
Absolutes Mehr:       107 
 
 
 
Wahlen und Abstimmungen vom 19. November 2023 
 
Am 19. November 2023 gelangen keine eidgenössischen Vorlagen zur Abstimmung. 
 
Am 19. November 2023 gelangen 2 kantonale Vorlagen zur Abstimmung: 
 
a. Änderung der Kantonsverfassung betreffend Einführung kantonaler Deponieabga-

ben (Massnahme des Massnahmenpakets zur Förderung des Baustoffkreislaufs Re-
gio Basel); 

b. Änderung des Umweltschutzgesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung kan-
tonaler Deponieabgaben (Massnahme des Massnahmenpakets zur Förderung des 
Baustoffkreislaufs Regio Basel).  

 
Am 19. November 2023 findet 1 kommunale Wahl statt: 
 

 Ersatzwahl eines Mitgliedes in den Schulrat Wintersingen für den Rest der Amts-
periode bis zum 31. Juli 2024 

 
Eine eventuelle Nachwahl findet am 3. März 2024 statt. 
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Einwohnergemeindeversammlung 
 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet statt am Montag, 11. Dezember 
2023 um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum.  
 
Die Einladung und die Vorlage werden rechtzeitig in die Haushalte verteilt. 
 
 
Demissionen 
 
Aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

Hansrudolf Fankhauser wird sich für die neue Amtsperiode ab dem 01.07.2024 nicht 
mehr zur Verfügung stellen.   

Gesucht wird nun ein neues Mitglied in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommis-
sion für die kommende Amtsperiode vom 01.07.2024 bis 30.06.2028. 

Die Gesamterneuerungswahlen für die RGPK finden am 9. Juni 2024 statt.  

Eine Nachwahl für die am 9. Juni 2024 nicht gewählten Behördenmitglieder findet am 
30. Juni 2024 statt.  

 
Aus der Sozialhilfebehörde 

Romeo Wagner wird sich für die neue Amtsperiode ab dem 01.01.2025 nicht mehr zur 
Verfügung stellen.   

Gesucht wird nun ein neues Mitglied in die Sozialhilfebehörde für die kommende Amts-
periode vom 01.01.2025 bis 31.12.2028. 

Die Gesamterneuerungswahlen für die SHB finden am 22. September 2024 statt.  

Eine Nachwahl für die am 22. September 2022 nicht gewählten Behördenmitglieder fin-
det am 24. November 2024 statt. 

 

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner melden sich bitte bis zum 
30.11.2023 auf der Gemeindeverwaltung, Tel. 061 976 96 50,  
gemeinde@wintersingen.ch.  

 

Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung danken allen Mitgliedern schon 
jetzt herzlichst für ihre geleistete Arbeit und die angenehme Zusammenarbeit. 

 

Mitteilungen des Gemeinderates 
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Jagdtage 2023 in Wintersingen 
 
Im Wildtier- und Jagdgesetz, WJG § 35, ist festgehalten, dass die Jagdtage der Ge-
meinde anzuzeigen sind. Gemäss Wildtier- und Jagdverordnung, WJV § 21, hat die 
Gemeinde die Jagdtage öffentlich bekannt zu geben. 
 
Die Jagd ist in Wintersingen an folgenden Tagen geplant: 

 Samstag, 07.10.2023 
 Samstag, 14.10.2023 
 Samstag, 18.11.2023 
 Freitag, 01.12.2023 
 Freitag, 22.12.2023 

 
Die Hauptzugänge zu den Jagdgebieten werden an den Jagdtagen durch die Jagdge-
sellschaft signalisiert. 
 
 
Herzliche Gratulation 
 
Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung gratulieren Amélie Kägi ganz herzlich 
zur Schweizermeisterin im Klettern in der U14, Kategorie Lead und Siegerin des Ge-
samt Youth Cup (Lead, Speed, Boulder) in der U14. 
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Notfalltreffpunkt 
 
Per Mitte Oktober 2023 wurden im ganzen Kanton Basel-Landschaft so genannte Not-
falltreffpunkte eingerichtet. Detaillierte Informationen zu diesen Notfalltreffpunkten ge-
langten per 16. Oktober via Flyer in alle privaten Haushalte des Kantons. Dieser Flyer 
und weitere Informationen sind auch online unter notfalltreffpunkt.bl.ch abrufbar. 

Notfalltreffpunkte erlauben im Fall von Grossereignissen, Katastrophen, Notlagen und 
schweren Mangellagen den Informationsaustausch zwischen den Behörden und der 
Bevölkerung auch unter erschwerten Bedingungen – zum Beispiel bei einem Ausfall der 
regulären Kommunikationsmittel. 

Für den Fall, dass auch Wintersingen von einem Ereignis betroffen ist, erhalten Sie am 
Notfalltreffpunkt wichtige Informationen zur Situation vor Ort. Wenn Sie Hilfe benötigen 
oder selbst Hilfe anbieten können, dient der Notfalltreffpunkt als Drehscheibe. Zu wel-
chem Zeitpunkt welche Notfalltreffpunkte in Betrieb sind, erfahren Sie im Ereignisfall via 
Radio oder über die App Alertswiss. 

Der Notfalltreffpunkt von Wintersingen befindet sich an der Hauptstrasse 64, beim Ge-
meindezentrum.  

Haben Sie Fragen oder Anliegen zum Thema Notfalltreffpunkt, wenden Sie sich an das 
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz unter 061 552 72 00. 
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Waldwirtschaft Nutzungsperiode 2023/2024 (BL) 
 
 
Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 
 
Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Flä-
che des Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Aus-
gehend von der Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines 
Forstreviers wird zwischen betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebs-
planpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum unterschieden. 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten 
folgende Bestimmungen: 

 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder 
meldepflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im 
Rahmen von Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversor-
gung. Alle anderen Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
ist der Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigen-
tum liegt. Er oder sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, 
zeichnet die Bäume an und entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. 
Der Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliess-
lich Saatgut und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem 
Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder 
der darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne 
der eidgenössischen und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang 
mit ihrem Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr 
erhalten Sie die notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können 
auch die benötigten Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen 
Wald bezogen werden.  

 

Amt für Wald beider Basel 
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Das Bauinspektorat BL hat folgende Bewilligung erteilt: 
 
MN Bauunternehmung AG 4 Einfamilienhäuser mit Carport 

Parz. 64, Dorfmattstrasse 

 
 
 
 

 
Rekrutierung 
 
Ab dem 1. Januar 2024 sind alle Einwohner/innen von Wintersingen mit Jahrgang 1982 
bis 2003 Feuerwehrdienstpflichtig (§ 5, Abs. 1 + 2 des Feuerwehr Reglements). Als An-
gehörige der Feuerwehr leisten wir mit viel Engagement und Dynamik einen wertvollen 
Dienst für die Einwohnerschaft. Wir möchten diese Bereitschaft auch in Zukunft auf-
rechterhalten. Damit dies gelingt, sind wir auf interessierte Nachwuchskräfte angewie-
sen. 

Die Rekrutierung für das Feuerwehrjahr 2024 findet wie folgt statt: 

Donnerstag, 2. November 2023, um 19.00 Uhr im Feuerwehrmagazin 

Wir würden uns freuen, Sie dort begrüssen zu dürfen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
      Bestattungsunternehmen 
 
Bestattungsunternehmen   Bernhard Sutter 
      Rheinfelderstrasse 28 
      4450 Sissach 

      Tel.: 061 971 46 43      Handy.: 079 302 57 58  

      Bei Todesfall Tag und Nacht 

www.bestattungen-sutter.ch 

 
 

Baubewilligungen 

Mitteilungen der Feuerwehr 
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Mitteilungen der reformierten Kirchgemeinde 
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Mitteilungen der katholischen Kirchgemeinde 
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Mitteilungen der Vereine 
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Diverse Mitteilungen 
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November       

       
      Anlass     Veranstalter 

3 Fr  Gemeindeessen   Gemeinde 

4 Sa  Entsorgungstag   Umweltschutzkommission 

6 Mo  Määrli-Nachmittag   Frauenverein 

11 Sa  Kinderartikelbörse   Spielgruppe 

12 So  Geburtstags-Ständeli   Gemischten Chor 

14 Di  Bürgergemeindeversammlung Kaffitreff 
Bürgergemeinde / 
Frauenverein 

19 So  Wahlen & Abstimmungen   

25 Sa  Kinderbasteln Deckäste / Sissach 
Frauenverein / Bür-
gergemeinde 

26 So  Gottesdienst Ewigkeitssonntag  Kirchgemeinde 

28 Di  Allerhandarbeitsnachmittag  Frauenverein 

 
 

Dezember       

       
      Anlass     Veranstalter 

1 Fr  Adventsfenster-Eröffnung  Klaushock 
Gemeinde /  
Musikverein 

2 Sa  Bänzen Schiessen 50m  Pistolenclub 

3 So  Bänzen- und Cupschiessen, 300m  Feldschützen 

6 Mi  Samichlaus  Fasnachtsgesellschaft 

7 Do  Adventsfeier  Frauenverein 

8 Fr  Weihnachtsessen  Turnverein 

11 Mo  Einwohnergemeindeversammlung  Gemeinde 

12 Di  Kaffinachmittag für ü 80 Weihnachtsfeier 
Frauenverein /  
Gemischten Chor 

13 Mi  Papier- und Kartonsammlung   

16 Sa  Weihnachtsbaumverkauf  Bürgergemeinde 

24 So  Heiligabend-Gottesdienst / 17.00 Uhr  Kirchgemeinde 

25 Mo  Weihnachts-Gottesdienst / 10.00 Uhr  Kirchgemeinde 

 
 

Veranstaltungskalender 2023 


